
ANTRAG FÜR EIN AMERICAN EXPRESS® VPAYMENT ACCOUNT (VPA)

Bitte vollständig und elektronisch oder in Blockschrift ausfüllen.

1 – ANGABEN ZUR ANTRAGSTELLENDEN FIRMA

Rechtsverbindlicher Firmenname (gem. HR-Auszug, wenn eingetragen)

Strasse/Nr. (Domiziladresse)

PLZ		  Ort

Land (Staat)

Telefon

Branche

 
Rechtsform der Firma

Gründung	

Unterhalten Sie Geschäftsräume?		   Ja	  Nein
(d. h. keine c/o-Adresse, Sitz nicht bei Anwalt/Treuhandgesellschaft/Bank)

Beschäftigen Sie eigenes Personal?		   Ja	  Nein

Korrespondenzsprache:	  D	  F	  

Handelsregistereintrag

 �Ja, seit	  :	zwingend Kopie HR-Auszug 
(nicht älter als 12 Monate) beilegen

 �Nein: zwingend Kopie Gründungsakten oder gleichwertiger Dokumente 
beilegen

2 – ANGABEN ZUM GEWÜNSCHTEN ACCOUNT

Erwarteter Jahresumsatz für das
vPayment Account in CHF:	

Erwartete Anzahl Karten:	

So soll das vPayment Account benannt werden.
(max. 30 Zeichen inkl. Zwischenräumen; keine Umlaute/Akzente)

Das vPayment Account soll
bereit sein ab:	

3 – �SCHWEIZER BANK-/POSTVERBINDUNG DER 
ANTRAGSTELLENDEN FIRMA

Name Bank/Post

IBAN (ohne Leerzeichen)

Mit der Unterschrift für die antragstellende Firma auf diesem 
Stammkontoantrag wird bestätigt, dass die hier deklarierte CH-Bank-/
Postverbindung aktiv ist und auf den Namen der antragstellenden 
Firma bei der entsprechenden Bank/bei der Post geführt wird.

4 – RECHNUNGSSTELLUNG/ZAHLUNGSART

5 – FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS

Rechnungsstellung: 	 Zahlungsart:

 ca. Mitte Monat	  Einzahlungsschein

 ca. Ende Monat	  �LSV (Bitte beiliegendes Formular ausfüllen und uns 
über Ihre Bank einreichen.)

Bitte geben Sie bei nachfolgender Erklärung zur Feststellung des 
Kontrollinhabers (Formular K) immer die vollständigen Angaben zum 
Kontrollinhaber an.

AUSNAHME:	 Handelt es sich bei der antragstellenden Firma um 
eine der nachfolgend aufgeführten Klassifizierungen, ist diese 
anzukreuzen (nur eine Auswahl möglich) und die entsprechende 
Handlungsanweisung zu beachten. 

Klassifizierung

	� Börsenkotierte Gesellschaft oder von einer solchen mehrheitlich 
kontrollierte Tochtergesellschaft

	 à weiter zu Abschnitt 6 – Zusatzleistungen

	� Behörde oder Gesellschaft (auch Verein, Stiftung) mit ideellem 
Zweck

	 à weiter zu Abschnitt 6 – Zusatzleistungen

	� Einfache Gesellschaft (gilt nicht für GmbH und nicht für AG)
	 à weiter zu Abschnitt 6 – Zusatzleistungen

	� Bank oder anderer Finanzintermediär
	 à weiter zu Abschnitt 6 – Zusatzleistungen

	� Nicht operative Stiftung, Trust oder ähnliche (Personen-)		
	 Verbindung oder Vermögenseinheit
	 à weiter zu Abschnitt 6 – Zusatzleistungen

	� Nicht operativ tätige Gesellschaft (Sitzgesellschaft) 
	 à weiter zu Abschnitt 6 – Zusatzleistungen

	� Einzelunternehmen
	 à �Weiter zum Formular «Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten». 

Dieses Formular kann unter www.swisscard.ch/firmenkunden 
heruntergeladen bzw. bei der Herausgeberin angefordert werden.

Trifft keine der oben aufgeführten Klassifizierungen zu, ist die nach- 
folgende Erklärung zur Feststellung des Kontrollinhabers auszu-
füllen.

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, ope-
rativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften 
(Formular K)

Die antragstellende Firma/der Vertragspartner erklärt hiermit (das 
Zutreffende ankreuzen – nur 1 Auswahl möglich),

	� dass die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en an der antrag-
stellenden Firma/am Vertragspartner Anteile (Kapitals- oder 
Stimmrechtsanteile) von 25 % oder mehr hält/halten; oder

	� falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25 % oder mehr 
bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en auf 
andere Weise die Kontrolle über die antragstellende Firma/
den Vertragspartner ausübt/ausüben; oder

	 �falls keine Person/-en besteht/bestehen, die die Kontrolle über die 
antragstellende Firma/den Vertragspartner auf andere Weise aus-
übt/ausüben, dass die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en die 
Geschäftsführung ausübt/ausüben.



Kontrollinhaber 2	  Frau	  �Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität

Kontrollinhaber 3	  Frau	  �Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität

Kontrollinhaber 4	  Frau	  �Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität

5 – FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS – FORTSETZUNG

Bitte eine Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) in guter Qualität 
der nachfolgend genannten Person/-en mitsenden.

Kontrollinhaber 1	  Frau	  �Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten
(falls zutreffend, ankreuzen)

	� Es ist eine Drittperson an den zur Bezahlung der Monatsrechnung 
und/oder anderweitig bei der Swisscard eingebrachten Geldern 
wirtschaftlich berechtigt. Die antragstellende Firma hält diese 
Vermögenswerte treuhänderisch.

Die antragstellende Firma verpflichtet sich, Swisscard Änderungen 
jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen 
dieses Abschnitts ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung 
gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).

6 – ZUSATZLEISTUNGEN

Corporate Incentive Programm (CIP):
Besteht ein Rahmenabkommen mit SWISS?	  Ja	  Nein
Besteht ein Rahmenabkommen mit einer anderen Airline?

 Ja, mit				     Nein

Zur Durchführung des CIP können Daten zwischen der Karten-
herausgeberin und am CIP involvierten Dritten (z. B. SWISS), welche 
auch im Ausland ansässig sein können, ausgetauscht werden.

Billing Support Files (BSF):
Sie haben auch die Möglichkeit, elektronische Files – Billing Support 
Files (BSF) – zu bestellen. Falls Sie das wünschen, wird Sie Ihr 
Account Manager kontaktieren, um die Einzelheiten mit Ihnen zu 
besprechen.

Wünschen Sie BSF?		   Ja	  Nein

American Express @Work:
Das webbasierte Reportingtool «American Express @Work:» erleich-
tert Ihnen die Verwaltung Ihrer Firmenkarten. Falls Sie das wünschen, 
wird Sie Ihr Account Manager kontaktieren, um die Einzelheiten mit 
Ihnen zu besprechen.

Wünschen Sie American Express @Work:?	  Ja	  Nein

Datenübermittlung an Drittanbieter:
Falls Sie sich von einer Drittpartei vertreten lassen wollen, um der 
Firma die Verwendung sowie die Verwaltung des vPayment Accounts 
zu erleichtern, kreuzen Sie bitte unten «Ja» an. Falls Sie das wünschen, 
wird Ihr Account Manager Sie kontaktieren, um die Einzelheiten zu 
besprechen.

Wünschen Sie die Datenübermittlung
an Drittanbieter?		   Ja	  Nein



WICHTIG:
Es wird empfohlen, mindestens zwei Firmen-Bevollmächtigte mit Zugang als Administratoren zu benennen, damit im Fall von Abwesenheiten der 
Zugriff auf das vPayment Account gewährleistet wird.

7 – VOLLMACHTEN DER ANTRAGSTELLENDEN FIRMA

Die Vollmacht kann erteilt werden an:

a)	� einen/mehrere Firmen-Bevollmächtigte/-n nur für das mit diesem Antragsformular beantragte Stammkonto und sämtliche aktuell und künf-
tig unter diesem Stammkonto geführten Kartenkonten sowie die für diese Kartenkonten von Swisscard AECS GmbH («Swisscard») heraus-
gegebenen Firmenkarten/Kartenverträge; 

	 und/oder

b)	� einen/mehrere Firmen-Bevollmächtigte/-n für das Master Control Account («MCA»), unter welchem das beantragte vPayment Account 
geführt wird (neu zu eröffnendes MCA oder bereits bestehendes), und sämtliche aktuell und künftig unter diesem MCA geführten vPayment 
Accounts und die darunter geführten Kartenkonten sowie die für diese Kartenkonten von Swisscard AECS GmbH («Swisscard») heraus-
gegebenen Firmenkarten/Kartenverträge. Das MCA ist in der «American Express Corporate Card»-Hierarchie die dem vPayment Account 
übergeordnete Account-Stufe und beinhaltet ein oder mehrere vPayment Accounts der antragstellenden Firma. Für vPayment Accounts wird 
entweder ein neues MCA eröffnet oder ein bereits bestehendes der antragstellenden Firma verwendet. Sofern das MCA gemäss Wunsch 
der antragstellenden Firma für mehrere juristische Personen (zum Beispiel andere Konzerngesellschaften) gilt/gelten soll und noch keine 
spezielle MCA-Vereinbarung zwischen Swisscard und allen diesen juristischen Personen getroffen wurde oder Fragen zur Hierarchie des MCA 
bestehen, kontaktieren Sie uns bitte.

Falls schon ein MCA besteht: Allfällig vorhandene Vollmachten für das MCA bleiben unverändert bestehen und gelten auch für das beantragte 
vPayment Account.

7.1 – ANGABEN ZU DEN FIRMEN-BEVOLLMÄCHTIGTEN

Vollmacht gilt:

	 für das mit diesem Antragsformular beantragte vPayment Account

	� zusätzlich für das MCA, unter welchem das beantragte vPayment Account geführt wird (optional)

✗

Firmen-Bevollmächtigter 1

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität 

Telefon 

Mobile1

E-Mail1 

Vollmacht für:

	� Zugang als Administrator
	� (Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH)
	� Die Angabe der E-Mail-Adresse ist für Administratoren zwingend 

erforderlich.

	 WICHTIG:
	 – �Der Administrator muss bei der Registrierung und beim ersten 

Log-in zwingend einen alphanumerischen Code («Verification 
Word») eingeben, welchen er selbst definieren kann.

	 – �Das Verification Word muss vom Administrator sicher aufbe-
wahrt werden.

	� Bitte hier ein Verification Word definieren:

	
	 (6 Zeichen; Kombination aus Zahlen und Buchstaben ist zwingend)

	� Rechnungsversand
	 Rechnungsempfänger für die Monatsrechnung

Mit meiner Unterschrift als Firmen-Bevollmächtigter bestätige ich (1) die 
Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben und erkläre, (2) die 
Vollmachtsbe-dingungen (Abschnitt 12) sowie die «Bedingungen für American 
Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH» (einsehbar unter 
www.swisscard.ch/de/rechtlichebedingungen-hinweise oder bestellbar bei 
Swisscard) gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Unterschrift Firmen-Bevollmächtigter 1

1	� Durch Angabe der E-Mail-Adresse/der Mobiltelefonnummer wird eine rasche Kommunikation ermöglicht. Mit der elektronischen Kommunikation sind besondere Risiken und Sorgfaltspflichten 
verbunden (s. Ziff. 9.2 Bst. b und 15.4 in den Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH). Per E-Mail sind der Informationsaustausch und das Erteilen 
von Aufträgen nur in eingeschränktem Umfang zulässig (s. Ziff. 3.2 im Abschnitt 12 – Vollmachtsbedingungen).

✗

✗



7.1 – ANGABEN ZU DEN FIRMEN-BEVOLLMÄCHTIGTEN – FORTSETZUNG

Firmen-Bevollmächtigter 2

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität 

Telefon 

Mobile1

E-Mail1 

Firmen-Bevollmächtigter 3

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität 

Telefon 

Mobile1

E-Mail1 

Vollmacht für:

	� Zugang als Administrator
	� (Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH)
	� Die Angabe der E-Mail-Adresse ist für Administratoren zwingend 

erforderlich.

	 WICHTIG:
	 – �Der Administrator muss bei der Registrierung und beim ersten 

Log-in zwingend einen alphanumerischen Code («Verification 
Word») eingeben, welchen er selbst definieren kann.

	 – �Das Verification Word muss vom Administrator sicher aufbe-
wahrt werden.

	� Bitte hier ein Verification Word definieren:

	
	 (6 Zeichen; Kombination aus Zahlen und Buchstaben ist zwingend)

	� Rechnungsversand
	 Rechnungsempfänger für die Monatsrechnung

Mit meiner Unterschrift als Firmen-Bevollmächtigter bestätige ich (1) die 
Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben und erkläre, (2) die 
Vollmachtsbe-dingungen (Abschnitt 12) sowie die «Bedingungen für American 
Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH» (einsehbar unter 
www.swisscard.ch/de/rechtlichebedingungen-hinweise oder bestellbar bei 
Swisscard) gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Unterschrift Firmen-Bevollmächtigter 2

Vollmacht für:

	� Zugang als Administrator
	� (Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH)
	� Die Angabe der E-Mail-Adresse ist für Administratoren zwingend 

erforderlich.

	 WICHTIG:
	 – �Der Administrator muss bei der Registrierung und beim ersten 

Log-in zwingend einen alphanumerischen Code («Verification 
Word») eingeben, welchen er selbst definieren kann.

	 – �Das Verification Word muss vom Administrator sicher aufbe-
wahrt werden.

	� Bitte hier ein Verification Word definieren:

	
	 (6 Zeichen; Kombination aus Zahlen und Buchstaben ist zwingend)

	� Rechnungsversand
	 Rechnungsempfänger für die Monatsrechnung

Mit meiner Unterschrift als Firmen-Bevollmächtigter bestätige ich (1) die 
Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben und erkläre, (2) die 
Vollmachtsbe-dingungen (Abschnitt 12) sowie die «Bedingungen für American 
Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH» (einsehbar unter 
www.swisscard.ch/de/rechtlichebedingungen-hinweise oder bestellbar bei 
Swisscard) gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Unterschrift Firmen-Bevollmächtigter 3

1	� Durch Angabe der E-Mail-Adresse/der Mobiltelefonnummer wird eine rasche Kommunikation ermöglicht. Mit der elektronischen Kommunikation sind besondere Risiken und Sorgfaltspflichten 
verbunden (s. Ziff. 9.2 Bst. b und 15.4 in den Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH). Per E-Mail sind der Informationsaustausch und das Erteilen 
von Aufträgen nur in eingeschränktem Umfang zulässig (s. Ziff. 3.2 im Abschnitt 12 – Vollmachtsbedingungen).



7.2 – �SECURITY CODE FÜR FIRMEN-BEVOLLMÄCHTIGTE BEI TELEFONISCHEM KONTAKT

Der (optionale) Security Code gilt immer für sämtliche Bevollmächtigten der Firma und dient ausschliesslich der vereinfachten Identifikation von 
Bevollmächtigten am Telefon. Mit der Verwendung des Security Codes sind besondere Sorgfaltspflichten und Risiken verbunden (s. Abschnitt 12 – 
Vollmachtsbedingungen), insbesondere nimmt die Firma zur Kenntnis, dass Swisscard nicht zur Vornahme weiterer Überprüfungen der Identität des 
Bevollmächtigten verpflichtet ist, sofern sich der Bevollmächtigte mittels des von der Firma definierten Security Codes gegenüber Swisscard legitimiert. 
Sofern die Firma nachfolgend keinen Security Code definiert, bleibt entweder der bisherige Security Code bestehen (sofern von der Firma früher 
schon ein Security Code definiert wurde) oder es wird kein Security Code durch die Firma verwendet (diesfalls überprüft Swisscard die Identität der 
Bevollmächtigten durch andere Massnahmen).

Security Code
Die Firma bestimmt folgenden, frei wählbaren Security Code:	
						      (mindestens 4 Zeichen)

Das Stammkonto wird eröffnet, auch wenn die Angaben der/des Vollmachtnehmer(s) unvollständig sind.

7.1 – ANGABEN ZU DEN BEVOLLMÄCHTIGTEN – FORTSETZUNG

Firmen-Bevollmächtigter 4

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität 

Telefon 

Mobile1

E-Mail1 

Firmen-Bevollmächtigter 5

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ		  Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität 

Telefon 

Mobile1

E-Mail1 

Vollmacht für:

	� Zugang als Administrator
	� (Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH)
	� Die Angabe der E-Mail-Adresse ist für Administratoren zwingend 

erforderlich.

	 WICHTIG:
	 – �Der Administrator muss bei der Registrierung und beim ersten 

Log-in zwingend einen alphanumerischen Code («Verification 
Word») eingeben, welchen er selbst definieren kann.

	 – �Das Verification Word muss vom Administrator sicher aufbe-
wahrt werden.

	� Bitte hier ein Verification Word definieren:

	
	 (6 Zeichen; Kombination aus Zahlen und Buchstaben ist zwingend)

	� Rechnungsversand
	 Rechnungsempfänger für die Monatsrechnung

Mit meiner Unterschrift als Firmen-Bevollmächtigter bestätige ich (1) die 
Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben und erkläre, (2) die 
Vollmachtsbe-dingungen (Abschnitt 12) sowie die «Bedingungen für American 
Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH» (einsehbar unter 
www.swisscard.ch/de/rechtlichebedingungen-hinweise oder bestellbar bei 
Swisscard) gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Unterschrift Firmen-Bevollmächtigter 4

Vollmacht für:

	� Zugang als Administrator
	� (Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH)
	� Die Angabe der E-Mail-Adresse ist für Administratoren zwingend 

erforderlich.

	 WICHTIG:
	 – �Der Administrator muss bei der Registrierung und beim ersten 

Log-in zwingend einen alphanumerischen Code («Verification 
Word») eingeben, welchen er selbst definieren kann.

	 – �Das Verification Word muss vom Administrator sicher aufbe-
wahrt werden.

	� Bitte hier ein Verification Word definieren:

	
	 (6 Zeichen; Kombination aus Zahlen und Buchstaben ist zwingend)

	� Rechnungsversand
	 Rechnungsempfänger für die Monatsrechnung

Mit meiner Unterschrift als Firmen-Bevollmächtigter bestätige ich (1) die 
Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben und erkläre, (2) die 
Vollmachtsbe-dingungen (Abschnitt 12) sowie die «Bedingungen für American 
Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH» (einsehbar unter 
www.swisscard.ch/de/rechtlichebedingungen-hinweise oder bestellbar bei 
Swisscard) gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Unterschrift Firmen-Bevollmächtigter 5

1	� Durch Angabe der E-Mail-Adresse/der Mobiltelefonnummer wird eine rasche Kommunikation ermöglicht. Mit der elektronischen Kommunikation sind besondere Risiken und Sorgfaltspflichten 
verbunden (s. Ziff. 9.2 Bst. b und 15.4 in den Bedingungen für American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS GmbH). Per E-Mail sind der Informationsaustausch und das Erteilen 
von Aufträgen nur in eingeschränktem Umfang zulässig (s. Ziff. 3.2 im Abschnitt 12 – Vollmachtsbedingungen).



Namens der antragstellenden Firma («Firma») bestätigen wir die 
Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben und anerkennen das 
Recht der Swisscard AECS GmbH («Swisscard») als Herausgeberin des 
vPayment Accounts, diese Angaben jederzeit auch bei Dritten zu prüfen 
und diesen Antrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen. vPayment 
beinhaltet Versicherungsleistungen. Die Firma tritt den betreffenden, von 
Swisscard abgeschlossenen Kollektivversicherungsverträgen bei. Die 
vollständigen Versicherungsbedingungen, die Kollektivversichertenin-
formation und die Bedingungen allfälliger weiterer Neben- und Zusatz-
leistungen (inkl. Bonus- und Treueprogrammen) können jederzeit unter 
www.swisscard.ch eingesehen oder bei Swisscard angefordert werden. 
Die Versicherungsbedingungen und die Bedingungen allfälliger weiterer 
Neben- und Zusatzleistungen werden spätestens mit dem Einsatz von 
vPayment akzeptiert. Die Firma ermächtigt die Versicherer, Swisscard 
und involvierte Dritte im In- und Ausland, die für die Versicherungsab-
wicklung nötigen Daten auszutauschen. Die Firma haftet für alle Ver-
pflichtungen aus der Nutzung von vPayment und virtuellen Karten.
Informationen über die Datenbearbeitung enthalten Ziff. 14 der 
AGB sowie die Datenschutzerklärung der Swisscard, welche jederzeit 
unter www.swisscard.ch/datenschutz einsehbar ist und bei Swisscard 
angefordert werden kann. Die Firma informiert Dritte, deren Daten auf 
Veranlassung der Firma hin bearbeitet werden (z. B. durch Angabe im 
Antrag), über die Bearbeitung ihrer Daten.
Swisscard kann die Firma betreffende Daten mit Gruppen-
gesellschaften der Swisscard in der Schweiz und im Ausland 
austauschen (auch in Ländern ohne angemessenen Datenschutz, 
in diesem Fall werden geeignete Schutzmassnahmen ergriffen), 
um rechtliche und regulatorische Bestimmungen und Regularien 
der Gruppengesellschaften einzuhalten sowie Risiken zu managen. 
Die Firma entbindet Swisscard und ihre Gruppengesellschaften 
im vorstehend erwähnten Umfang von allfälligen vertraglichen 
und gesetzlichen Geheimhaltungspflichten. Diese Ermächtigung 
erlischt nicht mit der Liquidation oder dem Konkurs der Firma.

9 – ERKLÄRUNG ANTRAGSTELLENDE FIRMA

8 – GEBÜHRENTABELLE

*  �Im Rahmen von Promotions mit der Herausgeberin vereinbarte, abweichende Jahres
gebühren bleiben vorbehalten.

American Express vPayment Account

Jahresgebühr* CHF 300.–

Zins ab Rechnungsdatum 15 %

Gebühr für Zahlungserinnerung CHF 20.–

Gebühr bei Fremdwährungstransaktionen max. 2 %

10 – UNTERSCHRIFTEN

Mit der Unterzeichnung dieses Stammkontoantrags bestätigt die 
antragstellende Firma ferner, die folgenden Antragsbestandteile 
gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben: Bedingungen für 
American Express vPayment Accounts der Swisscard AECS 
GmbH (Abschnitt  13), insb.  deren  Ziff. 6.3 (Anpassung der 
Ausgabenlimiten), 9 (Sorgfaltspflichten), 10 (Verantwortlichkeit 
und Haftung), 15 (Kundendienst und Kommunikation), 
16 (Änderung des Kartenvertrags) und die Gebührentabelle 
(Abschnitt 8).

1. �rechtsverbindliche Unterschrift gemäss Handelsregister, 
Gründungsakten oder gleichwertigen Dokumenten oder 
Vollmachtsformular

 Frau	  �Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ	 Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität

	
Ort			   Datum

Unterschrift

Echtheitsbestätigte Kopie der Vorder- und Rückseite eines amt-
lichen Ausweises (Pass, ID, Schweizer Führerausweis) beilegen.

2. �rechtsverbindliche Unterschrift gemäss Handelsregister, 
Gründungsakten oder gleichwertigen Dokumenten oder 
Vollmachtsformular 

 Frau	  �Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ	 Ort

Land (Wohnsitzstaat)

	
Geburtsdatum		  Nationalität

	
Ort			   Datum

Unterschrift

Echtheitsbestätigte Kopie der Vorder- und Rückseite eines amt-
lichen Ausweises (Pass, ID, Schweizer Führerausweis) beilegen.



11 – HABEN SIE AN ALLES GEDACHT?

	 �Haben Sie eine Kopie des aktuellen HR-Auszugs (nicht älter als 12 Monate) bzw. der Gründungsakten oder gleichwertiger Dokumente bei-
gelegt?

	 �Falls notwendig: Haben Sie die Angaben unter «5 – Feststellung des Kontrollinhabers» vollständig ausgefüllt?

	 �Haben die unterschriftsberechtigten Personen der Firma den Antrag geprüft und unterschrieben?

	 �Haben die unterschriftsberechtigten Personen der Firma die erforderlichen echtheitsbestätigten Ausweiskopien (Vorder- und Rückseite) in 
guter Qualität beigelegt?

	 Weitere Informationen zur echtheitsbestätigten Ausweiskopie finden Sie unter www.swisscard.ch/aml.
	 �Tipp: Die echtheitsbestätigte Ausweiskopie kann auch mittels Video-Identifikation einfach und kostenlos erstellt werden (www.swisscard.ch/aml).

	 �Wurde sichergestellt, dass die Bevollmächtigten das «Verification Word» kennen und sicher aufbewahren (wird für die Erstregistrierung zwin-
gend benötigt)?

Unterschrieben und mit den erforderlichen Ausweiskopien (s. Abschnitt 10) einsenden an: 
Swisscard AECS GmbH, Postfach 227, CH-8810 Horgen
Zu beachten: Auf den Ausweiskopien müssen Foto, Unterschrift, Ausstellort und Ausstelldatum erkennbar/lesbar sein.

Swisscard AECS GmbH • Postfach 227 • CH-8810 Horgen • www.swisscard.ch
American Express® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH 20
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12 – VOLLMACHTSBEDINGUNGEN 13 – VOLLMACHTSBEDINGUNGEN 

1. Ernennung von Firmen-Bevollmächtigten 
Die Firma ermächtigt die vorerwähnten natürlichen Personen 
(«Firmen-Bevollmächtigte»), sie gegenüber Swisscard AECS GmbH 
(«Swisscard») bis auf schriftlichen Widerruf je einzeln zu vertreten 
bezüglich der vorerwähnten
–  Stammkontoverträge (inkl. diesbezüglicher Kartenverträge und 

Antragsverfahren);
–  Master Control Accounts (inkl. darunter geführter Stammkonto- 

und Kartenverträge und Antragsverfahren).

Die Firmen-Bevollmächtigten können im Namen der und mit Wirkung 
für die Firma Willenserklärungen und Informationen abgeben, 
Anfragen stellen und Mitteilungen von Swisscard entgegennehmen.
   
2.  Verhältnis zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Swisscard für die 
Stammkonto-/Kartenverträge («AGB») gelten auch für Firmen-
Bevollmächtigte, soweit in diesen Vollmachtsbedingungen nichts 
Abweichendes geregelt wird. 

3.  Umfang der Vollmacht entsprechend Kommunikationskanal
3.1  Kommunikation per Briefpost und/oder Telefonat
Die Vertretungsrechte des Firmen-Bevollmächtigten sind umfas-
send, insbesondere kann jeder Firmen-Bevollmächtigte auch 
Mutationen gemäss Zi� . 5 mit Einzelzeichnungsrecht vornehmen
(z. B. Ernennung neuer Firmen-Bevollmächtigter, Widerruf von 
Vollmachten anderer Firmen-Bevollmächtigter). 

3.2  Kommunikation per E-Mail
Die Firmen-Bevollmächtigten können über die vorerwähnt angegebe-
nen E-Mail-Adressen ausschliesslich 
–  Rechnungskopien für das Karten- und Stammkonto bestellen. 

Diese werden per Briefpost zugestellt.
–  Adressen von Mitarbeitern und Firma ändern lassen.
–  nicht vertragsrelevante Karteninhaberdaten (Employee ID, 

Kostenstelle) ändern lassen.
–  Änderungen des Firmennamens mitteilen.1 
–  Limiten von Karten- und Stammkonten erhöhen oder herabset-

zen lassen.
–  Ersatzkarten bestellen.
–  PIN-Codes bestellen. Diese werden per Briefpost zugestellt.
–  Zahlungsnachweise einreichen und gestützt darauf verlangen, 

dass Karten entsperrt werden.
–  Stamm- und Kartenkonten kündigen.
–  Lastschriftverfahren betre� end Stamm- und Kartenkonten kündi-

gen. 
–  Kartenkonten von einem Stammkonto zu einem anderen 

Stammkonto derselben Firma verschieben.2 

Swisscard beantwortet solche E-Mail-Aufträge nach freiem 
Ermessen entweder per E-Mail an die vorerwähnt angegebenen 
E-Mail-Adressen oder auf einem anderen, von Swisscard gewählten 
Kommunikationskanal. E-Mail-Aufträge werden zu den normalen 
Bürozeiten am Sitz der Swisscard bearbeitet. 

Die E-Mail-Adressen aller Personen, die befugt sind, namens und 
auftrags von Swisscard E-Mails zu senden oder zu empfangen, 
sind wie folgt aufgebaut: _____@swisscard.ch. Swisscard kann die 
Kommunikation per E-Mail jederzeit einschränken oder einstellen 
(z. B. abhängig von der Sicherheit des Kommunikationskanals). Die 
Firmen-Bevollmächtigten und die Firma anerkennen insbesondere, 
dass per E-Mail 
–  keine dringenden Aufträge/Anfragen an Swisscard gesendet wer-

den dürfen. Solche sind telefonisch an Swisscard zu richten.
–  keine sensitiven Konto- und Kartendaten (z. B. Kartennummern, 

Ablaufdatum und Kartenprüfnummer) und Legitimationsmittel 
(z. B. PIN, Security Code) an Swisscard gesendet werden dürfen.

Im Übrigen gelten in Bezug auf die E-Mail-Kommunikation (z. B. 
Informationsaustausch) zwischen Swisscard und den Firmen-
Bevollmächtigten die Bestimmungen der AGB zur elektronischen 
Kommunikation. 

4.  Identitätsprüfung und Zweifel an Berechtigung des Firmen-
Bevollmächtigten

Swisscard ist nicht verpflichtet, die Identität des Firmen-
Bevollmächtigten weiter zu prüfen 
–  bei E-Mails, welche über die vorerwähnten Mail-Adressen einge-

hen. 
–  bei Anrufen, sofern der Anrufer den von der Firma defi nierten 

Security Code verwendet.  

In den anderen Fällen überprüft Swisscard die Identität der Firmen-
Bevollmächtigten in geeigneter Weise. Zweifelt Swisscard, ob ein 
Firmen-Bevollmächtigter berechtigt ist, steht es ihr frei, Aufträge 
des betre� enden Firmen-Bevollmächtigten nicht auszuführen und 
keine Informationen zu geben. Lehnt Swisscard Aufträge ab oder 
tauscht sie keine Informationen aus, muss sie dies nicht begründen. 
Swisscard behält sich jederzeit eine Rücksprache oder schriftliche 
Anweisung mit/durch rechtsgültige/-n, im Handelsregister eingetra-
gene/-n Vertreter/-n der Firma vor. Sie kann von der Firma echtheits-
bestätigte oder amtlich beglaubigte Unterschriftsmuster verlangen.

5.  Mutation (Widerruf/Änderung bestehender sowie Erteilung 
zusätzlicher Vollmachten)

Die Firma kann eine Vollmacht widerrufen, indem sie dies 
Swisscard schriftlich (per Briefpost oder Mutationsformular) mit-
teilt. Swisscard kann noch bis drei Arbeitstage ab Empfang dieser 
Mitteilung mit dem entsprechenden Firmen-Bevollmächtigten 
kommunizieren und dessen Aufträge verarbeiten. 

Die Firma kann bestehende Vollmachten ändern oder neue 
Vollmachten erteilen, indem sie ein neues, rechtsgültig unterzeichne-
tes Mutationsformular per Briefpost oder auf andere von Swisscard 
vorgesehene Weise einreicht. 

6. Sorgfaltspfl ichten 
Die Firma muss Swisscard unverzüglich informieren, wenn Firmen-
Bevollmächtigte ausscheiden. Im Übrigen gelten die Sorgfaltspfl ichten 
gemäss AGB. 

7. Datenschutz 
Die Bearbeitung von Daten der Firma, der Karteninhaber und 
der Firmen-Bevollmächtigten richtet sich nach den AGB. Weitere 
Informationen zur Bearbeitung von Daten fi nden sich in der 
Datenschutzerklärung, welche in der jeweils aktuellen Version unter 
www.swisscard.ch/datenschutz eingesehen oder bei Swisscard 
bestellt werden kann.

8. Konzern
Gruppengesellschaften eines Konzerns können per Spezial-
vereinbarung mit Swisscard einen Firmen-Bevollmächtigten für meh-
rere Gruppengesellschaften bestimmen. 

9.  Schadloshaltung und Haftung, Änderung der Vollmachts-
bedingungen sowie Gerichtsstand und anwendbares Recht

Es gelten die Regelungen gemäss den AGB.  

09/2023

1 Sofern die Firmennummer im Handelsregister nicht ändert. Gilt nicht für Umstrukturierungen wie Fusion, Vermögensübertragung, Abspaltung.
2  Voraussetzung ist, dass sich mit Ausnahme der für das Kartenkonto relevanten Stammkontonummer an den Angaben zum Kartenkonto nichts ändert. 



13 – BEDINGUNGEN FÜR AMERICAN EXPRESS VPAYMENT ACCOUNTS DER SWISSCARD AECS GMBH

American Express vPayment ist eine virtuelle 
Zahlungslösung, bei der Transaktionen jeweils 
virtuellen Karten zugewiesen werden. Die Firma 
kann bestimmte Parameter wie Zahlbetrag, den 
zulässigen Zeitraum und Transaktionsdetails 
festlegen, um Ausgaben zu kontrollieren und 
Abstimmungsprozesse mit Abrechnungssystemen 
zu erleichtern. 

Diese Bedingungen für American Express vPay-
ment Accounts der Swisscard AECS GmbH 
(«AGB») regeln das Rechtsverhältnis zwischen 
dem Unternehmen («Firma») und Swisscard AECS 
GmbH («Swisscard») für von dieser herausgegebe-
ne vPayment Accounts («vPayment»). 
Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich 
auf Personen jeden Geschlechts.

1. Geltungsbereich
1.1.  Diese AGB gelten für sämtliche Handlungen 
betreffend vPayment, welche Firmen, 
Administratoren und Dritte vornehmen oder vor-
nehmen lassen (Zi� . 4.1 – 4.3), insbesondere für 
Transaktionen (Zi� . 4.6) und den Umgang mit 
Legitimationsmitteln (Zi� . 5). 

1.2. Nutzt die Firma Neben- und Zusatzleistungen 
zu vPayment, gelten die auf diese anwendbaren, spe-
zi� schen Produkt- und Dienstleistungsbedingungen 
(«Produkt- und Dienstleistungsbedingungen»). 

1.3.  Diese AGB gelten sinngemäss auch für antrag-
stellende Firmen.

2. Zustandekommen des 
vPayment-Vertrags

2.1. Der Vertrag zwischen der Firma und Swisscard 
kommt zustande, wenn Swisscard deren Antrag 
für vPayment annimmt («vPayment-Vertrag»). 
Swisscard erö� net für vPayment ein auf die Firma 
lautendes, nicht übertragbares Stammkonto (sog. 
funding account, «Konto»). Swisscard kann Anträge 
ablehnen, ohne dafür Gründe anzugeben.

3.  Neben- und Zusatzleistungen 
zu vPayment

3.1.  vPayment kann mit Neben- und Zusatz-
leistungen verbunden sein («Neben- und 
Zusatzleistungen»), welche entweder fester 
Bestandteil von vPayment oder optional erhältlich 
sind. 

3.2. Die Neben- und Zusatzleistungen erbringt 
a. Swisscard, gestützt auf die jeweiligen Produkt- 

und Dienstleistungsbedingungen, oder 
b. ein Swisscard nicht zuzurechnender 

Dritter («Drittdienstleister»), gestützt 
auf einen Vertrag der Firma mit diesem 
Drittdienstleister. Streitigkeiten über vom 
Drittdienstleister erbrachte Leistungen hat 
die Firma direkt mit diesem zu regeln. 

3.3. Erbringt Swisscard Neben- und 
Zusatzleistungen, fallen diese mit Beendigung des 
vPayment-Vertrags dahin. Swisscard ist zudem 
berechtigt, Neben- und Zusatzleistungen jederzeit 
zu kündigen.

4.  Nutzung von vPayment und 
Genehmigung von Transaktionen

4.1. Die Firma benennt Mitarbeiter, welche die Firma 
gegenüber Swisscard betre� end vPayment vertreten 
(«Administratoren»).

4.2. Swisscard richtet pro Administrator ein per-
sönliches vPayment-Benutzerkonto ein. 

4.3.  Die Firma ermächtigt die Administratoren,
a. in ihrem vPayment-Benutzerkonto virtuelle 

Karten zu generieren (bestehend aus virtuel-
ler Kartennummer («VAN»), Verfalldatum und 
Prüfzi� er [CVC/CVV]; «virtuelle Karte») und 
deren Einsatzmöglichkeiten zu kon� gurieren 
(z. B. Limite, Gültigkeitszeitraum etc.);

b. virtuelle Karten selbst als Zahlungsmittel 
einzusetzen oder Dritten («Nutzer») als 
Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen;

c. für Dritte vPayment-Benutzerkonten einzu-
richten und ihnen administrative Funktionen 
in vPayment zuzuweisen;

d. bestehende virtuelle Karten und 
Benutzerkonten zu verwalten, zu ändern 
oder zu löschen;

e. alle weiteren in vPayment verfügbaren 
Funktionen zu nutzen. 

4.4. Die Firma kann zusätzlich bei Swisscard 
beantragen, dass ein von der Firma benannter 
Drittanbieter («Drittanbieter») vPayment über eine 

Schnittstelle nutzen kann. Der Drittanbieter handelt 
diesfalls ausschliesslich im Namen und Auftrag der 
Firma. Swisscard kann dem Drittanbieter jederzeit 
ohne Gründe anzugeben den Zugri�  auf vPayment 
verweigern und informiert die Firma in diesem Fall 
unverzüglich. Die Firma stellt Swisscard von jeg-
lichen Ansprüchen des Drittanbieters frei.

4.5. Swisscard kann den Betrieb von vPayment 
und die für die Firma verfügbaren Funktionalitäten 
jederzeit und ohne Gründe anzugeben anpassen 
oder einschränken. 

4.6.  Die virtuellen Karten werden auf Rechnung 
der Firma eingesetzt. Bezüglich der virtuellen Karte 
besteht zwischen dem Nutzer und Swisscard keine 
Vertragsbeziehung. Die Firma anerkennt alle:
a. mit den virtuellen Karten vorgenommenen 

Transaktionen, bei welchen die VAN, das 
Verfalldatum und/oder die Prüfzi� er (CVC/
CVV) angegeben wurden, und weist Swisscard 
unwiderru� ich an, die entsprechenden 
Beträge der jeweiligen Akzeptanzstelle zu 
vergüten. Swisscard darf die Transaktion 
gestützt darauf autorisieren, ist aber nicht 
dazu verp� ichtet; 

b. ihr von Swisscard mit der virtuellen Karte und 
dem Konto in Rechnung gestellten Gebühren, 
Zinsen und weiteren Auslagen;

c. aus Bst. a und b resultierenden Forderungen 
und Ansprüche.

4.7. Die Firma setzt vPayment nur im Rahmen ihrer 
� nanziellen Möglichkeiten ein. Insbesondere darf die 
Firma vPayment nicht nutzen, sobald sich abzeich-
net, dass sie ihren � nanziellen Verp� ichtungen nicht 
nachkommen kann, oder falls sie zahlungsunfähig 
ist.

4.8. Es ist verboten, vPayment für vertrags- und 
rechtswidrige Zwecke zu nutzen.

4.9. Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass sie 
allenfalls ausländisches Recht verletzen und 
gegen Import- und Exportbeschränkungen für 
Verschlüsselungsalgorithmen verstossen könnte, 
wenn sie vPayment von ausserhalb der Schweiz 
nutzt. Die Firma hat sich selbst zu informieren, ob 
sie vPayment auf eine bestimmte Weise rechtmässig 
nutzen darf, und im Zweifelsfall darauf zu verzichten. 
Swisscard lehnt diesbezüglich jede Haftung ab.

5.  Legitimationsmittel
5.1. Gemäss diesen AGB gelten als 
Legitimationsmittel («Legitimationsmittel»):
a. die persönlichen Login-Daten der 

Administratoren, um sich bei vPayment anzu-
melden (Benutzer-ID, Passwort etc.);

b. die notwendigen Angaben, um Drittanbieter 
anzubinden;

c. die VAN sowie das Verfalldatum und die 
Prüfzi� er (CVC/CVV);

d. allfällige weitere Elemente, die Swisscard 
der Firma zu Identi� kationszwecken zur 
Verfügung stellt oder mit dieser vereinbart. 

5.2. Wer Legitimationsmittel nutzt, um auf vPay-
ment zuzugreifen oder virtuelle Karten zu nutzen, 
gilt als dazu berechtigt.

6. Limiten
6.1. Swisscard kann pro Konto oder pro Firma (für 
mehrere Konten) Limiten festsetzen («Limite»). Sie 
teilt die Limite der Firma mit und die Firma nutzt 
diese nur im Rahmen ihrer � nanziellen Möglichkeiten. 
Die Firma lässt Dritte virtuelle Karten nur in diesem 
Rahmen und nicht über die Limite hinaus nutzen.

6.2. Die Firma kann beantragen, dass Swisscard die 
Limite:
a. erhöht. Swisscard kann dies von einer erneu-

ten erfolgreichen Bonitätsprüfung (inkl. 
Angaben und Dokumenten zu wirtschaftlichen 
Verhältnissen) oder hinreichenden Sicherheiten 
(z. B. Bankgarantie) abhängig machen. 

b. herabsetzt. Swisscard bestätigt dies (z. B. auf 
der nächsten Monatsrechnung), wobei die 
tiefere Limite erst ab dem durch Swisscard 
mitgeteilten Zeitpunkt gilt.

6.3. Swisscard kann die Limite jederzeit mit sofor-
tiger Wirkung herabsetzen, wenn sich das regula-
torische Umfeld oder wirtschaftliche Verhältnisse 
aus Sicht von Swisscard und in ihrem alleinigen 
Ermessen nachteilig geändert haben, die Limite nicht 
ausgeschöpft wurde oder dies zur Betrugsprävention 
geboten erscheint. Sie teilt dies der Firma innert einer 
nach üblichem Geschäftsgang angemessenen Frist 
mit.

7.  Gebühren und Zinsen
7.1. Der vPayment-Vertrag, der Einsatz von vir-
tuellen Karten und allgemein das Rechtsverhältnis 
betre� end vPayment zwischen der Firma und 
Swisscard können mit Gebühren (z. B. Jahresgebühr, 
Gebühr für Zahlungserinnerung) und (Dritt-)Kosten 
(z. B. bei Transaktionen in einer Fremdwährung) 
(«Gebühren») sowie allenfalls Zinsen verbun-
den sein. Abgesehen von Drittkosten (Auslagen) 
informiert Swisscard die Firma über Bestand, Art 
und Höhe der Gebühren und Zinsen auf oder im 
Zusammenhang mit dem Antrag für vPayment und/
oder in anderer geeigneter Form. Sie können jeder-
zeit beim Kundendienst von Swisscard angefragt 
oder über www.swisscard.ch abgerufen werden. Die 
Jahresgebühr ist bei Beginn des Vertragsjahres zahl-
bar. Swisscard kann stattdessen die Jahresgebühr 
auch monatlich in Teilbeträgen belasten. Diese 
Teilbeträge können einen Aufschlag enthalten.

7.2. Bei Transaktionen in einer anderen als 
der Kontowährung anerkennt die Firma die von 
Swisscard bzw. vom Kartennetzwerk bestimm-
ten Umrechnungskurse. Swisscard kann 
diese Umrechnungskurse um eine Gebühr für 
Fremdwährungs- oder Auslandstransaktionen erhöhen. 

7.3. Die Akzeptanzstelle kann anbieten, eine 
Transaktion statt in der Landeswährung der 
Akzeptanzstelle in der Währung des Kontos durch-
zuführen (z. B. Internet-Transaktionen auf .ch-
Webseiten von Akzeptanzstellen, die ihren Sitz 
im Ausland haben). Die Firma anerkennt diesfalls 
den von einem Dritten (z. B. Kartennetzwerk oder 
Drittunternehmen, welches die Akzeptanzstelle 
an das Kartennetzwerk anschliesst) de� nierten 
Umrechnungskurs. Swisscard kann für solche 
Transaktionen zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr 
erheben.  

7.4. Mit Abschluss des vPayment-Vertrags räumt 
Swisscard der Firma einen Kreditrahmen in der 
Höhe der Limite ein. Der Kredit (Darlehen) wird auf 
dem Konto kontokorrentmässig geführt. Die Hingabe 
des Kredits (Darlehen) erfolgt mit Belastung des 
Kontos («Buchungsdatum»). 

7.5.  Der vereinbarte (Kredit-)Zins wird auf sämt-
liche Belastungen des Kontos (ausser auf aufgelau-
fene Zinsen) ab dem der Firma mitgeteilten Datum 
(Rechnungsdatum oder Buchungsdatum) erhoben. 
Wird der Rechnungsbetrag fristgerecht bis zum auf 
der Monatsrechnung angegebenen Zahlungsdatum 
vollständig bezahlt, werden für die Belastungen 
dieser Rechnungsperiode (ausgenommen 
Saldoübertrag aus früheren Rechnungen) die Zinsen 
erlassen. Wird der Rechnungsbetrag nicht oder 
nur teilweise bis zu dem auf der Monatsrechnung 
angegebenen Zahlungsdatum bezahlt, werden 
Zinsen auf alle Belastungen (ausser auf aufgelau-
fene Zinsen) bis zum Eingang einer Teilzahlung und 
danach auf den o� enen Restsaldo bis zu dessen 
Zahlungseingang erhoben. Massgeblich ist der 
Zahlungseingang bei Swisscard.

8. Rechnungsstellung und 
Zahlungsmodalitäten

8.1. Die Firma erhält monatlich eine Rechnung 
über den o� enen Saldo in Papierform oder auf 
elektronischem Weg. Die Rechnung umfasst, soweit 
solche bestehen, Forderungen aus in vergangenen 
Rechnungsperioden verarbeiteten Transaktionen, 
Zinsen, Gebühren und unbezahlte Beträge aus 
vorangehenden Monatsrechnungen. 

8.2. Die Saldoziehung in der Monatsrechnung 
hat keine Neuerung des Schuldverhältnisses 
zur Folge. Sofern nicht anders vereinbart hat 
der gesamte Rechnungsbetrag spätestens bis 
zu dem auf der Monatsrechnung angegebenen 
Zahlungsdatum bei Swisscard einzugehen. Besteht 
ein Lastschriftverfahren (LSV), erfolgt der LSV-
Einzug vor dem Zahlungsdatum. Swisscard behält 
sich vor, keine Rechnung zuzustellen, falls im 
Abrechnungsmonat keine Transaktionen stattfan-
den und der Saldo null ist.

8.3. Die Firma begleicht den ausstehenden 
Rechnungsbetrag auf eine von Swisscard akzep-
tierte Zahlungsweise. 

9.  Allgemeine Sicherheitshinweise sowie 
Sorgfalts- und Mitwirkungsp� ichten

9.1. Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass der 
unbefugte Zugri�  auf vPayment ermöglicht, vir-
tuelle Karten zu missbrauchen. Werden vPay-
ment oder virtuelle Karten genutzt, kommen 
Geräte (z. B. Mobiltelefon, Uhr, Tablet, Computer, 
«Endgeräte») der Firma oder Dritter zum Einsatz. 



Die Endgeräte sind Teil des Gesamtsystems, aber 
ausserhalb der Kontrolle von Swisscard. Trotz aller 
Sicherheitsmassnahmen kann Swisscard keine 
Verantwortung für Endgeräte übernehmen. Die 
Firma muss verhindern, dass unberechtigt auf vPay-
ment zugegri� en wird oder virtuelle Karten miss-
braucht werden. Sie hat sämtliche in diesen AGB 
festgehaltenen Sorgfalts- und Mitwirkungsp� ichten 
einzuhalten, insbesondere die folgenden:

9.2.  Die Firma:
a. tri� t alle Massnahmen, die angemessen und 

erforderlich sind, damit nicht unbefugt auf 
vPayment bzw. virtuelle Karten zugegri� en 
werden kann, und hält diese aufrecht;

b.  erfüllt die Sorgfaltsp� ichten hinsichtlich 
Legitimationsmitteln und Endgeräten, indem 
sie: 

(i) die Endgeräte angemessen schützt. Sie akti-
viert eine geeignete Sperre (z. B. Passwort, 
Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung) 
für das Endgerät und stellt sicher, dass das 
Endgerät in entsperrtem Zustand nicht unbe-
aufsichtigt bleibt sowie keine Dritten in der 
Lage sind, auf dem Bildschirm angezeigte 
Informationen einzusehen. Sie stellt sicher, 
dass sich befugte Nutzer aus vPayment 
und anderen Online-Services von Swisscard 
oder Dritter ausloggen und die Verlaufsdaten 
löschen, bevor sie das Endgerät verlassen. Sie 
hält das Betriebssystem aktuell, greift nicht 
in dieses ein (z. B. durch sog. Jailbreaking 
oder Rooting) und minimiert das Risiko eines 
unberechtigten Zugri� s auf die Endgeräte, 
indem sie geeignete, dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechende Schutzmassnahmen 
einsetzt (z. B. Installation und laufende 
Aktualisierung von Schutzprogrammen wie 
Firewall und Antivirus-Programme sowie 
Verwendung von Software ausschliesslich 
aus vertrauenswürdiger Quelle wie o�  ziellen 
App Stores). Die Firma nutzt zudem immer 
die jeweils vom Hersteller empfohlene Version 
von Software und Apps;

(ii) Legitimationsmittel sowie Zugangsdaten 
(z. B. Benutzername und Passwort) zu elek-
tronischen Kommunikationsmitteln und 
Endgeräten («Login-Daten») geheim hält 
und sicherstellt, dass diese keinesfalls im oder 
am Endgerät oder anderweitig, auch nicht 
in geänderter Form notiert werden, und alle 
Massnahmen ergreift, um eine unberechtig-
te Verwendung der Legitimationsmittel und 
Login-Daten zu verhindern;

(iii) für Legitimationsmittel und Login-Daten 
keine leicht ermittelbaren Kombinationen 
(z. B. Telefonnummern, Geburtsdaten, 
Autokennzeichen, Namen der Firma oder 
von Mitarbeitern) nutzt. Wenn sie weiss oder 
annehmen muss, dass ein Dritter Zugang 
zu Legitimationsmitteln hat oder haben 
könnte, muss sie unverzüglich das fragli-
che Legitimationsmittel ändern oder durch 
Swisscard ändern oder austauschen lassen;

(iv) das Endgerät nicht an Dritte zum (vorüberge-
henden oder dauerhaften) unbeaufsichtigten 
Gebrauch weitergibt, bevor sämtliche mit der 
elektronischen Kommunikation zusammen-
hängende Daten aus dem Endgerät gelöscht 
sind (z. B. durch Löschen oder Zurücksetzen 
von Apps). Der Verlust des Endgeräts ist – falls 
die genannten Daten nicht zuvor gelöscht 
wurden – Swisscard unverzüglich mitzuteilen 
und die Firma hat alle ihr zur Verfügung ste-
henden Massnahmen zu ergreifen, damit das 
Endgerät nicht weiter eingesetzt werden kann 
(z. B. durch Fernlöschung von Daten auf dem 
Endgerät oder eine SIM-Sperre, ggf. über den 
Mobilnetzbetreiber). Sie nutzt Geräte Dritter 
nur, wenn diese ausreichende Sicherheit 
im Sinne dieser AGB sowie der einschlägi-
gen Nutzungsbedingungen für elektronische 
Kommunikationsmittel bieten;

(v) Swisscard bei Verdacht auf Missbrauch 
elektronischer Kommunikationsmittel (z. B. 
Phishing) unverzüglich telefonisch informiert;

(vi) geheim hält, dass sie Swisscard eine elek-
tronische Adresse angegeben und welche 
Daten sie dafür bekannt gegeben hat (z. B. 
Mobiltelefonnummer);

(vii) alle weiteren Massnahmen tri� t, die zum 
Schutz vor Betrug und unberechtigten 
Transaktionen geboten scheinen und üblich 
sind;

c. benachrichtigt Swisscard unverzüglich tele-
fonisch und ungeachtet einer allfälligen 
Zeitverschiebung bei – auch nur vermute-
tem – Verlust, Diebstahl oder Missbrauch 
der Legitimationsmittel und/oder virtueller 
Karten und löscht die entsprechenden vir-
tuellen Karten in vPayment. Im Schadensfall 
hat die Firma nach bestem Wissen und 

Gewissen zur Aufklärung des Falls und 
zur Schadensminderung beizutragen. Bei 
Verdacht auf strafbare Handlungen erstattet 
sie Anzeige bei der zuständigen Polizei;

d. verp� ichtet sich, von Swisscard unterstützte 
Zahlungsmethoden mit erhöhter Sicherheit 
zu verwenden;

e.  prüft die Monatsrechnungen umgehend 
und teilt Swisscard Unstimmigkeiten unver-
züglich telefonisch mit. Zudem reicht sie 
Swisscard spätestens innert dreissig (30) 
Tagen ab Rechnungsdatum unaufgefordert 
die schriftliche Schadenmeldung (wenn die 
virtuelle Karte missbräuchlich verwendet 
wurde) oder Beanstandung (bei sonstigen 
Unstimmigkeiten) ein, zusammen mit einer 
Liste der betro� enen Transaktionen und allen 
dafür relevanten Unterlagen. Andernfalls gilt 
die Rechnung als von der Firma geneh-
migt. Die Firma hat die von Swisscard vor-
gegebenen Formulare für Beanstandungen 
oder Schadenmeldungen zu verwenden und 
kann diese bei Swisscard anfordern oder auf 
www.swisscard.ch herunterladen. Wird 
die Firma von Swisscard ausdrück-
lich aufgefordert, ein Schaden- oder 
Beanstandungsformular einzureichen, ist die-
ses innert zehn (10) Tagen nach Au� orderung 
ausgefüllt und unterzeichnet an Swisscard 
einzureichen. Die Firma benachrichtigt 
Swisscard zudem umgehend telefonisch oder 
schriftlich, wenn sie Transaktionen getätigt 
oder eine Monatsrechnung nicht vollstän-
dig bezahlt hat, aber seit mehr als acht (8) 
Wochen keine Monatsrechnung erhalten hat;

f. teilt alle für die Antragsprüfung, für 
die Abwicklung des vPayment-Ver-
trags und aus regulatorischen Gründen 
(z. B. Geldwäschereiprävention, 
Konsumkreditrecht) notwendigen 
Informationen sowie alle weiteren von 
Swisscard verlangten Informationen auf 
erste Au� orderung hin vollständig und kor-
rekt mit. Die Firma teilt Swisscard zudem 
unaufgefordert Änderungen von gegenüber 
Swisscard gemachten Angaben (z. B. Namen, 
Adresse, Telefon, E-Mail, Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse und Angaben zu 
wirtschaftlich Berechtigten) unverzüglich 
schriftlich oder auf andere von Swisscard 
akzeptierte Art mit. Bis zum Eingang der ent-
sprechenden Mitteilung ist Swisscard ohne 
P� icht zu Nachforschungen berechtigt, die 
zuletzt mitgeteilten Angaben als gültig zu 
betrachten;

g. stellt sicher, dass Administratoren und 
Drittanbieter sorgfältig ausgewählt, instruiert 
und kontrolliert werden;

h. vergibt angemessene Limiten auf virtuelle 
Karten;

i. schützt die virtuellen Karten vor unberechtig-
tem Zugri�  und stellt sie berechtigten Dritten 
nur über geschützte Kanäle bzw. im Rahmen 
von vPayment mittels der Funktionalität 
«American Express Encrypted E-Mail» zu;

j. muss zu jedem Zeitpunkt wissen, wer auf 
Legitimationsmittel und virtuelle Karten 
zugreifen kann, und dokumentieren, wer vir-
tuelle Karten für welche Transaktion einsetzt, 
und stellt Swisscard diese Dokumentation auf 
erstes Verlangen unverzüglich zur Verfügung;

k. überwacht, wie vPayment genutzt und virtu-
elle Karten in den vPayment-Benutzerkonten 
eingesetzt werden;

l. teilt Swisscard unverzüglich mit, wenn 
Administratoren und Drittanbieter nicht mehr 
auf vPayment zugreifen dürfen, und löscht die 
betre� enden vPayment-Benutzerkonten und 
alle damit verbundenen virtuellen Karten;

m. weist Administratoren, Drittanbieter und 
weitere Personen, welche auf vPayment 
zugreifen und virtuelle Karten nutzen kön-
nen, verbindlich an, vPayment bzw. virtuelle 
Karten nicht weiter zu nutzen, sobald sie dazu 
nicht mehr berechtigt sind (z. B. wenn das 
Anstellungsverhältnis endet, die Berechtigung 
entzogen wird oder die Zusammenarbeit 
sonst wie endet);

n. informiert im Fall der Sperrung/Kündigung 
von vPayment Akzeptanzstellen, bei denen 
für wiederkehrende Dienstleistungen vPay-
ment zur Bezahlung angegeben wurde, dass 
vPayment gesperrt bzw. gekündigt wurde;

o. stellt die Information gemäss Zi� . 14.3 sicher.

9.3. Die Firma verp� ichtet die Administratoren, 
Nutzer, Drittanbieter und alle weiteren Personen, 
die sie berechtigt, vPayment zu verwenden oder 
virtuelle Karten zu nutzen, diese AGB (nament-
lich auch die Sorgfalts- und Mitwirkungsp� ichten 
gemäss dieser Zi� . 9) einzuhalten, und stellt dies 
sicher. Interne Weisungen kann die Firma Swisscard 

nicht entgegenhalten.

10. Verantwortlichkeit und Haftung
10.1.  Die Firma haftet für alle Verp� ichtungen aus 
der Nutzung von vPayment und virtuellen Karten. 
Sie bezahlt insbesondere sämtliche Transaktionen, 
Gebühren und Zinsen und weiteren Auslagen, etwa 
beim Inkasso fälliger Forderungen. Sie haftet für 
Bevollmächtigte, Nutzer, Drittanbieter sowie sons-
tige Dritte, welche sich gegenüber Swisscard mit 
Legitimationsmitteln legitimieren.

10.2. Für die mit virtuellen Karten abge-
schlossenen Geschäfte lehnt Swisscard jede 
Verantwortung ab. Die Firma hat Unstimmigkeiten, 
Meinungsverschiedenheiten sowie Beanstandungen 
von Waren oder Dienstleistungen und damit zusam-
menhängende Ansprüche (z. B. im Zusammenhang 
mit mangelhaften, verspäteten oder nicht erfolgten 
Lieferungen) direkt und ausschliesslich mit den 
jeweiligen Akzeptanzstellen zu regeln. Die Firma hat 
die Monatsrechnung unabhängig davon fristgerecht 
zu zahlen. Die Firma verlangt bei Warenrückgaben, 
dass die Akzeptanzstelle Gutschriften oder 
Annullierungen schriftlich bestätigt. 

10.3. Das Verhalten von Administratoren, 
Drittanbietern und weiteren Personen, die vPay-
ment oder virtuelle Karten nutzen, wird der Firma 
zugerechnet. Sie haftet dafür uneingeschränkt, auch 
wenn sie bei Auswahl, Instruktion und Überwachung 
die geforderte Sorgfalt aufgewendet hat.

10.4. Unter Vorbehalt der gesetzlichen oder ver-
traglichen Haftung für grobfahrlässig oder vorsätz-
lich verursachte Schäden schliesst Swisscard jede 
Haftung für Schäden aus, welche entstehen, weil 
vPayment oder virtuelle Karten genutzt wurden 
oder wenn diese vorübergehend oder dauernd nicht 
genutzt werden können. Swisscard lehnt insbeson-
dere jede Haftung ab für Schäden:
a.  welche entstehen, weil vPayment oder virtu-

elle Karten missbräuchlich genutzt werden 
(auch durch Dritte) ;

b. für die eine Versicherung aufzukommen hat, 
sowie indirekte Schäden oder Folgeschäden 
irgendwelcher Art (z. B. entgangener Gewinn) ;

c. welche entstehen, weil mit vPayment oder 
einer virtuellen Karte nicht bezahlt werden 
kann, z. B. wenn Akzeptanzstellen die Karte 
nicht akzeptieren, eine Transaktion wegen 
einer Sperrung von vPayment oder der virtu-
ellen Karte, einer Anpassung der Limite oder 
aus technischen oder sonstigen Gründen 
nicht durchgeführt werden kann, sowie 
Schäden, die sich aus einer Sperrung oder 
Kündigung von vPayment ergeben;

d.  welche entstehen, weil virtuelle Karten oder 
Legitimationsmittel an oder durch die Firma, 
Administratoren, Drittanbieter oder sonstige 
Dritte (weiter) versandt werden; 

e.  in Zusammenhang mit Angeboten oder 
Leistungen, die von Dritten erbracht werden 
(z. B. Partnerangebote);

f.  in Zusammenhang mit Neben- oder 
Zusatzleistungen zu vPayment; 

g. welche entstehen, weil elektronische 
Kommunikationsmittel verwendet werden. 
Swisscard übernimmt insbesondere keine 
Verantwortung für Endgeräte, die für vPay-
ment oder virtuelle Karten genutzt werden, 
für die Hersteller dieser Endgeräte (inkl. damit 
betriebener Software), für Netzbetreiber (z. B. 
Internet-Provider, Mobilfunkdienstleister) 
und für sonstige Dritte (z. B. Betreiber von 
Plattformen für den Download von Apps). 
Swisscard schliesst jede Haftung und Gewähr 
für Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, 
Vollständigkeit, Vertraulichkeit und 
Übertragungsdauer jeglicher auf elektroni-
sche Weise übermittelter Daten und damit 
zusammenhängende Schäden aus, z. B. 
infolge von Übermittlungsfehlern, -verzö-
gerungen oder -unterbrüchen, technischen 
Störungen, dauernder oder vorübergehender 
Nichtverfügbarkeit, rechtswidrigen Eingri� en 
oder anderen Unzulänglichkeiten.

11. Dauer, Beendigung und Sperrung von 
vPayment

11.1. Die Firma und Swisscard dürfen den vPay-
ment-Vertrag jederzeit schriftlich oder auf andere 
von Swisscard dafür vorgesehene Weise per sofort 
kündigen. Es müssen dafür keine Gründe angegeben 
werden.

11.2. Sobald der vPayment-Vertrag endet, werden 
alle fakturierten Rechnungsbeträge sofort fällig. 
Noch nicht fakturierte Beträge, noch nicht belas-
tete Transaktionen und sonstige Forderungen der 
Parteien aus dem vPayment-Vertrag werden sofort 
fällig, wenn die Firma die entsprechende Rechnung 



erhält. Die Firma hat keinen Anspruch, dass ihr von 
Swisscard Gebühren (einschliesslich Jahresgebühr) 
ganz oder anteilig zurückerstattet werden. Auch 
muss die Firma Belastungen des Kontos nach 
Vertragsende gemäss diesen AGB sowie den 
Produkt- und Dienstleistungsbedingungen vergü-
ten. Insbesondere haftet die Firma für sämtliche 
Belastungen des Kontos aus wiederkehrenden 
Dienstleistungen und vorgängig genehmigten 
Zahlungen.

11.3. Nach Vertragsbeendigung darf die Firma das 
Konto nicht mehr belasten.

11.4. Die Firma und Swisscard können vPayment 
jederzeit sperren oder sperren lassen und müssen 
dafür keine Gründe angeben.

12.  Guthaben der Firma

12.1.   Swisscard darf Guthaben jederzeit vollständig 
oder teilweise:
a. auf ein anderes Konto der Firma mit 

Ausständen umbuchen;
b. auf das von der Firma bekannt gegebene 

Bank-/Postkonto überweisen;
ohne dies vorher anzuzeigen oder Gründe anzu-
geben.
12.2. Hat die Firma keine gültige Kontoverbindung 

bei Swisscard hinterlegt, kann Swisscard das 
Guthaben mit befreiender Wirkung:

a. der Firma in Form eines Checks oder auf 
andere geeignete Weise an die letztbekann-
te Zustelladresse der Firma zukommen 
lassen. Swisscard ist berechtigt, sämtliche 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Ausstellung und Einlösung des Checks oder 
mit der anderweitigen Rückerstattung der 
Firma zu belasten; oder

b. auf ein Bank-/Postkonto überweisen, das 
Swisscard aufgrund einer früheren Zahlung 
bekannt ist.

12.3.  Bei Guthaben auf geschlossenen Kartenkonten 
kann Swisscard alternativ zu Zi� . 12.1:

a.  das Guthaben auf ein beliebiges anderes 
Konto der Firma bei Swisscard übertragen; 
oder  

b.  die Firma au� ordern, Kontodetails für die 
Rückerstattung anzugeben. Reagiert die 
Firma trotz zweimaliger Erinnerung nicht 
innert der Nachfrist, kann Swisscard als 
letzte Option das Guthaben an eine staatlich 
anerkannte, zerti� zierte Hilfsorganisation in 
der Schweiz spenden. Bei kontakt- oder nach-
richtenlosen Kartenkonten (vgl. Zi� . 12.4) ist 
eine Spende ausgeschlossen.

12.4.  Bei kontakt- oder nachrichtenlosen Konten mit 
Guthaben kann Swisscard die üblicherweise belas-
teten Gebühren und Kosten weiterhin belasten, z. B. 
die Gebühr für die Kontoführung (Jahresgebühr) und 
die Gebühr für Adressnachforschung. Darüber hin-
aus kann Swisscard auch Kosten für die besondere 
Behandlung und Überwachung kontakt- und nach-
richtenloser Guthaben belasten. Übersteigen diese 
Gebühren und Kosten das vorhandene Guthaben, 
kann das Konto geschlossen werden, wodurch der 
vPayment-Vertrag endet. 

12.5. Guthaben werden nicht verzinst.

13. Übertragung des vPayment-Vertrags 
sowie Abtretung von Rechten, P� ichten 
und Forderungen

Swisscard kann Forderungen aus dem vPayment-
Vertrag, Rechte und P� ichten daraus oder den 
vPayment-Vertrag als Ganzes an Dritte (z. B. 
Finanzierungsgesellschaften im Zusammenhang 
mit Forderungsverbriefungen oder anderen 
Re� nanzierungstransaktionen oder Inkasso� rmen) 
im In- und Ausland übertragen und abtreten oder 
zur Übertragung und Abtretung anbieten. Das Recht 
zur Abtretung und Übertragung schliesst das Recht 
zur Weiterabtretung und -übertragung im In- und 
Ausland mit ein.

14. Datenschutz
14.1.  Swisscard nimmt insbesondere folgende 
Datenbearbeitungen vor:
a.  Swisscard bearbeitet Personendaten 

und sonstige Informationen der Firma 
(«Daten») zu Zwecken der Antragsprüfung 
und Abwicklung des vPayment-Ver-
trags und damit verbundener Neben- oder 
Zusatzleistungen, des Risikomanagements 
(z. B. Kreditfähigkeitsprüfung), zu Sicherheits-
zwecken (z. B. Betrugsbekämpfung und 
IT-Sicherheit), zur Einhaltung aufsichtsrecht-
licher Bestimmungen (z. B. Bekämpfung 
Geldwäscherei und Terrorismus� nanzierung), 
zu Testzwecken sowie gemäss Zi� . 15.1 Bst. b 
nachstehend. 

b.  Swisscard bearbeitet Daten für 
Marketingzwecke und zur Marktforschung, 
insbesondere zur Verbesserung und 
Entwicklung von Karten, Konten sowie 
Neben- und Zusatzleistungen von Swisscard 
oder von Dritten. Swisscard kann der Firma 
entsprechende eigene und Drittangebote, 
aber auch sonstige Angebote Dritter 
ohne Zusammenhang zur Karte (z. B. 
Finanzdienstleistungen wie kartenunabhän-
gige Versicherungen) auch elektronisch (vgl. 
Zi� . 15.3 Bst. c) zukommen lassen. Die Firma 
kann jederzeit schriftlich, telefonisch oder 
auf andere von Swisscard vorgesehene Weise 
auf Angebote gemäss dieser Zi� . 14.1 Bst. b 
verzichten. Dieser Verzicht kann generell 
für sämtliche – physisch oder elektronisch 
übermittelten – Angebote oder nur für an die 
elektronische Adresse übermittelte Angebote 
(gesamthaft oder allenfalls spezi� sch für 
besondere Werbeaktionen, Newsletter, 
Kommunikationskanäle usw.) erfolgen. 

c. Für die Zwecke nach Zi� . 14.1 Bst. a und b 
kann Swisscard Pro� le zur Analyse oder 
Prognose von Interessen und Verhalten 
erstellen und auswerten und dazu alle 
Daten wie z. B. Angaben über Karten und 
Daten aus Transaktionen und Neben- oder 
Zusatzleistungen (wie z. B. Bonus- oder 
Treueprogrammen) bearbeiten, auch ver-
knüpft mit weiteren Daten aus anderen 
Quellen.

d. Swisscard kann mit Dritten Daten austau-
schen, soweit dies für die Antragsprüfung 
und Abwicklung des vPayment-Vertrags 
(einschliesslich verbundener Neben- oder 
Zusatzleistungen) erforderlich ist. Die Firma 
ist damit einverstanden, dass Swisscard 
bei der Zentralstelle für Kreditinformation 
(«ZEK») Daten über sie abfragt und die-
ser quali� zierten Zahlungsrückstand oder 
missbräuchliche Kartenverwendung durch 
die Firma oder ihr zuzurechnende Personen 
meldet. Die ZEK kann ihren Mitgliedern solche 
Daten im Hinblick auf einen Kredit-, Leasing- 
oder sonstigen Vertrag mit der Firma zur 
Verfügung stellen.

e. Swisscard kann bestimmte Entscheidungen 
automatisiert vornehmen.

14.2. Wenn die Firma Swisscard Daten Dritter 
übermittelt (z. B. im Antrag), geht Swisscard davon 
aus, dass die Firma dazu befugt ist und diese Daten 
richtig sind. Die Firma informiert diese Dritten über 
die Bearbeitung ihrer Daten durch Swisscard.

14.3.  Swisscard und die Firma können alle 
Informationen über die Nutzung von vPayment 
oder virtuellen Karten austauschen und die 
Einzeltransaktionen der virtuellen Karten einsehen. 
Auf Wunsch der Firma kann Swisscard die Daten 
auch an mit der Firma verbundene Unternehmen 
(z. B. Konzerngesellschaften), Drittanbieter 
oder Dienstleister der Firma im In- und Ausland 
übermitteln. Der Informationsaustausch kann 
auch über elektronische Kommunikationsmittel 
(z. B. per E-Mail) erfolgen. Die Firma informiert 
Administratoren, Nutzer und sonstige Dritte über die 
Bearbeitung ihrer Daten im Rahmen von vPayment.

14.4. Weitere Informationen zur Bearbeitung von 
Daten � nden sich in der Datenschutzerklärung, 
welche in der jeweils aktuellen Version unter 
www.swisscard.ch/datenschutzerklaerung eingese-
hen oder bei Swisscard bestellt werden kann. 

14.5. Durch die Datenbearbeitung von Swisscard 
im Sinne dieser AGB sowie ggf. gemäss der 
Produkt- und Dienstleistungsbedingungen und der 
Datenschutzerklärung können Dritte Kenntnis von 
Daten erlangen. Die Firma befreit Swisscard in die-
sem Umfang von Geheimhaltungsp� ichten.

15.   Kundendienst und Kommunikation 
15.1.  Die Firma kann Swisscard über die der von 
Swisscard kommunizierte Telefonnummer und 
Postadresse kontaktieren. 

Swisscard und die Firma können sich, wo dies von 
Swisscard ausdrücklich vorgesehen ist, zudem 
elektronischer Kommunikationsmittel (z. B. 
Kommunikation unter Verwendung der elektro-
nischen Adresse gemäss Zi� . 15.3; «elektroni-
sche Kommunikation» oder «elektronische 
Kommunikationsmittel») bedienen. Swisscard 
behält sich vor, Anfragen, die für elektronische 
Kommunikationsmittel nicht vorgesehen sind, nicht 
zu bearbeiten. Swisscard kann die Verwendung elek-
tronischer Kommunikationsmittel für die Änderung 
vertragsrelevanter Daten (z. B. Adressmutationen) 
oder für den Austausch sensibler Informationen von 
einer separaten Ermächtigung abhängig machen 

oder – insbesondere bei im Ausland domizilierten 
Personen oder bei ausländischer Adresse – auf 
elektronische Kommunikation verzichten.

15.2. Mitteilungen von Swisscard an die von der 
Firma zuletzt bekannt gegebene Zustelladresse 
(physische Postadresse) oder an die zuletzt bekannt 
gegebene elektronische Adresse (Zi� . 15.3) gelten 
als der Firma zugestellt. Bei Mitteilungen an die 
elektronische Adresse gilt der Tag des Versands 
als Zustelldatum, bei physisch übersandten 
Mitteilungen das Datum, an welchem der Eingang an 
der physischen Postadresse unter Berücksichtigung 
der Übermittlungsdauer erwartet werden darf. Durch 
Zustellung ausgelöste Fristen beginnen – vorbehält-
lich abweichender Regelungen in diesen AGB oder 
in den Produkt- und Dienstleistungsbedingungen – 
am Zustelldatum zu laufen und es gelten die in der 
Mitteilung der Swisscard genannten Rechtsfolgen 
(z. B. Genehmigung von geänderten Bestimmungen 
zum vPayment-Vertrag).

15.3.  Gibt die Firma E-Mail-Adressen oder 
Mobiltelefonnummern («elektronische Adresse») 
bekannt, erklärt sie sich dadurch einverstanden, 
dass Swisscard sie via E-Mail bzw. Mobiltelefon 
(z. B. SMS, MMS, Anruf) kontaktieren kann. Dies 
insbesondere zur Zusendung von:
a. dringenden oder wichtigen Mitteilungen, 

z. B. Betrugswarnungen, Hinweise auf 
Überschreitungen der Limite, Au� orderungen 
zur Kontaktnahme und Mitteilungen betref-
fend Änderung von Bestimmungen zum vPay-
ment-Vertrag;

b. Informationen zur Kundenbeziehung, z. B. 
Hinweise auf Mitteilungen, Informationen 
zu Neben- und Zusatzleistungen, 
Zahlungserinnerungen oder Auskünfte über 
den vPayment-Vertrag;

c.  Angeboten im Sinne von Zi� . 14.1 Bst. b wie 
Hinweise auf Vorteile beim Einsatz von vPay-
ment (zum Verzicht auf Produktewerbung 
siehe Zi� . 14.1 Bst. b);

d. Bestätigungs- oder Aktivierungscodes 
(z. B. mTAN) zur Verwendung als 
Legitimationsmittel.

Die Firma kann – soweit in der Mitteilung von 
Swisscard ausdrücklich vorgesehen – über den 
entsprechenden Kommunikationskanal antworten 
(z. B. Antworten per SMS auf Anfragen bezüg-
lich Betrugswarnungen). Wünscht die Firma keine 
Kommunikation von Swisscard an E-Mail-Adressen 
und/oder Mobiltelefonnummern, so hat sie die 
Löschung der betre� enden Angaben bei Swisscard 
zu verlangen. Elektronische Adressen können von 
Swisscard für sämtliche Verträge der Firma im 
Bereich Privat- und Firmenkunden verwendet wer-
den.

15.4. Bei der elektronischen Kommunikation wer-
den Daten über o� ene, allen zugängliche Netze 
(z. B. Internet oder Mobilfunknetze) transportiert. 
Dies teilweise auch unverschlüsselt (z. B. SMS-
Mitteilungen) und grenzüberschreitend (selbst wenn 
sich Sender und Empfänger in der Schweiz be� n-
den) sowie mit Involvierung von Drittdienstleistern 
(z. B. Netzbetreiber, Hersteller von Endgeräten, 
Betreiber von Betriebssystemen für Endgeräte 
und von Plattformen für den Download von 
Apps). Es ist möglich, dass bei der elektronischen 
Kommunikation Daten durch Dritte unbefugt und 
unbemerkt eingesehen, verändert, gelöscht oder 
missbräuchlich verwendet werden. Insbesondere 
bestehen folgende Risiken: 
a. Rückschlüsse auf eine bestehende, frühere 

oder zukünftige Geschäftsbeziehung;
b. Vorspiegelung oder Manipulation der Identität 

des Senders; 
c. Verscha� ung von Zugang zu Endgeräten, 

Manipulation von Endgeräten und missbräuch-
liche Verwendung von Legitimationsmitteln 
durch Dritte; 

d. Ausbreitung von Schadsoftware (z. B. Viren) 
und anderen Störungen auf dem Endgerät, 
welche die elektronische Kommunikation 
mit Swisscard (z. B. die Nutzung der Online-
Services) verunmöglichen; 

e. Erleichterung eines unberechtigten Zugri� s 
durch mangelnde Vorsicht (z. B. bezüglich 
Sicherheitsvorkehrungen am Endgerät) oder 
Systemkenntnis.

Swisscard kann elektronische Kommunikationsmittel 
jederzeit insgesamt oder in Bezug auf bestimm-
te Leistungen und für einzelne oder alle 
Kunden unterbrechen oder sperren, insbeson-
dere wenn Missbrauch zu befürchten ist. Mit 
der Bekanntgabe ihrer E-Mail-Adresse oder 
Mobiltelefonnummer und mit der Nutzung elek-
tronischer Kommunikationsmittel akzeptiert die 
Firma die damit verbundenen Risiken sowie allfällige 



zusätzliche Nutzungsbedingungen diesbezüglich. 
Um diese Risiken soweit möglich zu reduzieren, 
erfüllt die Firma insbesondere die in Zi� . 9.2 Bst. b 
erwähnten Sorgfaltsp� ichten bei der Verwendung 
elektronischer Kommunikationsmittel.

15.5. Die Firma anerkennt das Recht von Swisscard, 
Gespräche und andere Kommunikationsformen mit 
der Firma zu Beweis-, Qualitätssicherungs- und 
Schulungszwecken aufzuzeichnen und aufzube-
wahren.

15.6. Die Bestimmungen dieser Zi� . 15 gelten sinn-
gemäss auch für Administratoren. 

16. Änderungen der AGB und des vPayment-
Vertrags

16.1. Diese AGB ersetzen per 1. Oktober 2023 die 
bisher geltenden AGB für vPayment. 

16.2. Swisscard kann diese AGB oder ande-
re Bestimmungen zum vPayment-Vertrag (inkl. 
Produkt- und Dienstleistungsbedingungen) jederzeit 
ändern und teilt dies der Firma mit. Kündigt die 
Firma den vPayment-Vertrag nicht auf den in der 
Änderungsmitteilung bestimmten Termin, akzeptiert 
sie die Änderungen. Indem die Firma vPayment 
nutzt, nachdem die Änderung in Kraft trat, bestätigt 
sie, dass sie die geänderten Bestimmungen zum 
vPayment-Vertrag kennt und akzeptiert. Soweit 
von Swisscard ausdrücklich dafür vorgesehen, 
kann die Firma geänderten Bestimmungen zum 
vPayment-Vertrag auch mittels elektronischer 
Kommunikationsmittel zustimmen. 

17. Anwendbares Recht sowie Gerichtsstand, 
Erfüllungs- und Betreibungsort in Bezug 
auf den vPayment-Vertrag (inkl. Produkt- 
und Dienstleistungsbedingungen)

17.1. Das Rechtsverhältnis zwischen der Firma 
und Swisscard untersteht schweizerischem Recht 
unter Ausschluss des Kollisionsrechts und von 
Staatsverträgen.

17.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz 
von Swisscard. Swisscard kann ihre Rechte jedoch 
auch vor allen anderen zuständigen Behörden/
Gerichten geltend machen. Vorbehalten bleiben 
die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des 
Schweizer Rechts.

Version 10/2023
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Ort und Datum / Lieu et date / Luogo e data / Place and date Unterschrift / Signature / Firma / Signature

Zahlungsempfänger / Bénéficiaire / Beneficiario / Beneficiary

Swisscard AECS GmbH
Neugasse 18
Postfach 
8810 Horgen

Kunde / Client / Cliente / Customer

Belastungsermächtigung
mit Widerspruchsrecht

Hiermit ermächtige ich meine Bank bis 
auf Widerruf, die ihr von obigem  
Zahlungsempfänger vorgelegten Last - 
schriften in CHF meinem Konto zu be-
lasten.

Wenn mein Konto die erforderliche De-
ckung nicht aufweist, besteht für meine 
Bank keine Verpflichtung zur Belastung.

Jede Belastung meines Kontos wird mir 
avisiert.

Der belastete Betrag wird mir zurückver- 
gütet, falls ich innerhalb von 30 Tagen 
nach Avisierung bei meiner Bank in ver-
bindlicher Form Widerspruch einlege.

Ich ermächtige meine Bank, dem Zah-
lungsempfänger im In- oder Ausland 
den Inhalt dieser Belastungsermäch-
tigung  sowie deren allfällige spätere 
Aufhebung mit jedem der Bank geeig-
net erscheinenden Kommunikations-
mittel zur Kenntnis zu bringen.

Autorisation de débit avec droit 
de contestation

Par la présente,  j’autorise ma banque, 
sous réserve de révocation, à débiter 
mon compte des recouvrements di-
rects en CHF émis par le bénéficiaire 
ci-dessus.

Si mon compte ne présente pas la cou-
verture suffisante, il n’existe pour ma 
banque aucune obligation de débit.

Chaque débit sur mon compte me sera 
avisé.

Le montant débité me sera remboursé 
si je le conteste  auprès de ma banque 
dans les 30 jours après réception de 
l’avis, en la forme contraignante.

J’autorise ma banque à informer le bé-
néficiaire, en Suisse ou à l’étranger, du 
contenu de cette autorisation de débit 
ainsi que de son éventuelle annulation 
par la suite, et ce par tous les moyens 
de communication qui lui sembleront 
appropriés.

Autorizzazione di addebito con 
diritto di contestazione

Con la presente autorizzo la mia banca, 
con riserva di revoca, ad addebitare 
sul mio conto gli avvisi di addebito in 
CHF emessi dal summenzionato bene-
ficiario.

Se il mio conto non presenterà la ne-
cessaria copertura, la mia banca non 
sarà tenuta ad effettuare l’addebito.

Ogni addebito sul mio conto mi sarà 
notificato mediante avviso.

L’importo addebitato mi sarà riaccredi-
tato se in forma vincolante lo contes-
terò alla mia banca entro 30 giorni dalla 
ricezione dell’avviso.

Autorizzo la mia banca ad informare il 
beneficiario, in Svizzera  o all’estero, del 
contenuto della presente autorizzazione 
di addebito nonché sulla sua eventua-
le successiva revoca in qualsiasi modo 
essa lo ritenga opportuno.

Debit authorization with
right of objection

I hereby authorize my bank to deduct 
debits in CHF from the above-listed 
beneficiary directly from my account 
until this authorization is revoked.

If there are insufficient funds in my 
account, then my bank is not obliged to 
carry out the debit.

I will be notified of each debit to my 
account.

The amount debited will be repaid to 
me if I contest the debit in binding form 
to my bank within 30 days of notifica-
tion.

I authorize my bank to notify the ben- 
eficiary in Switzerland or abroad 
about the contents of this debit  
authorization as well as any subsequent 
rescinding thereof with the means of 
communications considered best suited 
by the bank.

Bankname / Nom de la banque /  
Nome della banca / Name of bank 

PLZ und Ort / NPA et lieu /  
NPA e luogo / Zip code and town 

IBAN 
oder / ou / o / or                

Bankkonto-Nr. / No de compte bancaire / 
N. di conto bancario / Bank account no. 

Bankenclearing-Nr. (sofern bekannt) / No de clearing bancaire (si connu) /
N. di clearing bancario (se conosciuto) / Bank clearing no. (if known) 

     
Berichtigung / Rectification / Rettifica / Rectification

Leer lassen, wird von der Bank ausgefüllt. / Laisser vide, à remplir par la banque. / Lasciare vuoto, sarà riempito dalla banca. / Leave blank, to be completed by the bank.

BC-Nr./No.CB:   IBAN:           

 
Datum / Date /   Stempel und Visum der Bank / Timbre et visa de la banque /  
Data / Date  Timbro e firma della banca / Stamp and approval of bank

LSV+ - IDENT

Swisscard AECS GmbH • P.O. Box 227 • CH-8810 Horgen • www.company-cards.ch
American Express® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

A     M     E     0     2 

Rechnungskonto od. Kartennummer / Compte de facturation ou numéro de carte / Conto di fatturazione o numero di carta / Billing account or card number

(Befindet sich auf Ihrer Monatsrechnung. / Figure sur le décompte mensuel. /  Indicato sul conteggio mensile. / Can be found on the monthly statement.)

Bitte Formular ausfüllen und von Ihrer Bank visieren lassen / Veuillez remplir le formulaire et le faire viser par votre banque / Si prega di compilare il modulo e di farlo 
vistare dalla propria banca / Please complete the form and have it signed off by your bank.!

Swisscard AECS GmbH • Postfach 227 • CH-8810 Horgen • www.americanexpress.ch
American Express® Cards, issued in Switzerland by Swisscard AECS GmbH
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